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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich schreibe Ihnen heute erneut in Bezug auf die elektronische Gestellungsmitteilung 

im Straßengüterverkehr mit der Schweiz. 

 

Aufgrund einer neuen rechtlichen Auslegung der Europäischen Kommission zur 

Gestellungsmitteilung hat das Bundesministerium der Finanzen zugestimmt, dass 

beim Verbringen von Waren in das Zollgebiet der Union im Straßenverkehr mit der 

Schweiz die Bestätigung der Gestellung (Nachricht CUSCON) nicht mehr 

verpflichtend vom Teilnehmer übermittelt werden muss, sondern bei Vorliegen einer 

Direktion V 

Zollrecht 
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Zollanmeldung vor Gestellung die Bestätigung der Gestellung wieder durch das 

Grenzzollamt erfolgen kann. 

Es gilt somit wieder die Regelung wie vor dem 1. Januar 2023.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Stockstrom 
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